Checkliste: Abrufarbeit

	Fakten:
	Ich kenne die Fakten:

	
	Ja
	Nein

	Hat der Dienstherr mit dem Mitarbeiter nicht vereinbart, wie lange dieser pro Woche und Tag arbeitet, muss er 20 Std. pro Woche vergüten sowie 3 Stunden pro Einsatz (§ 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG). 
	£
	£

	Die Möglichkeit, wöchentliche Mindest- oder Höchstarbeitszeiten festzulegen, steht im Gesetz (§ 12 Abs. 2 TzBfG). Die Mindestarbeitszeit darf dann nur um höchstens 25 % überschritten und die Höchstarbeitszeit um höchstens 20 % unterschritten werden. 
	£
	£

	Bei Krankheit und an Feiertagen muss dem Mitarbeiter eine Entgeltfortzahlung gezahlt werden. Diese bemisst sich nach der durchschnittlichen Arbeitszeit des Mitarbeiters in den letzten 3 Monaten (§ 12 Abs. 4 TzBfG). Der Dienstherr kann sich dann nicht darauf berufen, der Mitarbeiter wäre ohnehin nicht zur Arbeit eingeteilt worden.
	£
	£



